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Vorwort

Diese Habilitationsschrift entstand zwischen 2001 und 2007 und führt drei the-
matische Stränge zusammen. Ausgangspunkt war eine Kritik der Äquivalenz-
konzeptionen, die mehrere Monografien aus dem Jahr 2001 der Sozialversiche-
rung zugrunde legten. Da ich die Prozessvertretung mehrerer Verfassungsbe-
schwerden zur privaten Lebensversicherung von meinem akademischen Lehrer, 
Herrn Richter des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Brun-Otto Bryde über-
nehmen konnte, beschäftigte ich mich seit 2003 intensiv mit dem privaten Ver-
sicherungsrecht. Den dritten Strang bildete ab 2005 das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderte Netzwerk „Steuerungsinstrumente im Recht 
des Gesundheitswesens“, das ich mit Prof. Dr. Arndt Schmehl zusammen kon-
zipiert und organisiert habe und dessen Tagungsbände ebenfalls im Verlag 
Mohr Siebeck erschienen sind. Dieses Buch ist damit eine Qualifikationsschrift 
im eigentlichen Sinne. Es verbindet die wissenschaftlichen Fragen, die mich auf 
dem Weg zu einem Beruf in der Wissenschaft beschäftigt haben. 

Deshalb gilt mein Dank allen, die diesen Weg geebnet und begleitet haben: 
besonders natürlich Herrn Richter des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. 
Brun-Otto Bryde, an dessen Professur für Öffentliches Recht und Wissen-
schaft von der Politik in Gießen ich wissenschaftlich aufwachsen konnte, Herrn 
Prof. Dr. Thomas Groß, der nicht nur das Zweitgutachten im Habilitationsver-
fahren übernommen hat, sondern mir auch andere Themen eröffnet hat, Herrn 
Prof. Dr. Michael Bäuerle für alle Gespräche über Versicherungsrecht, die Pri-
vatautonomie und vieles mehr, Herrn Prof. Dr. Arndt Schmehl für den Anstoß 
zum erwähnten DFG-Netzwerk und die besonders schöne Zusammenarbeit, 
Herrn Jörg Mohr für die produktiven Diskussionen in Gießen und Karlsruhe, 
Frau Chadidscha Schuhmann, M.J.I., für wichtige Hilfen beim Endspurt und 
vielen weiteren Mitarbeiterkolleginnen und -kollegen in der Hein-Heckroth-
Str. 5, mit denen mich nicht nur akademischer Austausch, sondern oft auch 
Freundschaft verbindet, hervorgehoben sei hierbei Frau Marga Pfeffer als zen-
traler Ankerpunkt. Privater Dank erfolgt andernorts.

Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen 
hat die Habilitationsschrift im Wintersemester 2007/2008 angenommen. Weil 
das Bundesverfassungsgericht über Verfassungsbeschwerden der PKV-Unter-
nehmen gegen die Gesundheitsreform im Herbst 2008 verhandelt hat, erfolgt die 
Publikation erst jetzt. So kann diese Entscheidung (BVerfG, NJW 2009, 2033 ff.) 
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berücksichtigt werden, ebenso die Neuregelungen durch die Gesundheitsreform 
2007 sowie die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes 2008 und aktuelle 
Rechtsprechung. Die Literatur befindet sich, bis auf Ausnahmen, auf dem Stand 
vom Oktober 2007. Für die Korrektur des Manuskripts danke ich Herrn Jan 
Przygoda und Frau Ann-Kristin Schneider. Dem Bund der Ver sicherten ver-
danke ich einen großzügigen Zuschuss zu den Druckkosten.

Darmstadt, im September 2009  Astrid Wallrabenstein

Vorwort
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Einleitung

Schon seit einigen Jahren stehen grundlegende Neustrukturierungen der sozia-
len Sicherungssysteme zur Diskussion. Die besonders in den Jahren 2002–2004 
geführte Auseinandersetzung um einen Umbau der gesetzlichen Kran ken ver-
siche rung in eine „Bürgerversicherung“ ist hierfür das vielleicht deutlichste 
Beispiel. Für die Rentenversicherung lässt sich die so genannte Riesterrente, die 
einen Einstieg in die private kapitalgedeckte Altersvorsorge für alle gesetzlich 
Rentenversicherten schaffen soll, nennen. Aber auch weniger prominent in der 
öffentlichen Wahrnehmung wird für die Pflegeversicherung eine Zusammenle-
gung mit der Kran ken ver siche rung diskutiert oder für die gesetzliche Unfall-
versicherung eine Reduktion der versicherten Risiken.

Solche Reformdiskussionen sind dabei keineswegs neu, auch wenn sie im ak-
tuellen Betrachtungswinkel gern als Paradigmenwechsel angesehen werden.1 
Sie durchziehen die gesamte Geschichte des modernen Sozialstaats. Oberfläch-
lich ist dies schon deshalb zwangsläufig, weil er nach allgemeinem Verständnis 
mit den Arbeiterversicherungen Bismarcks seinen Anfang nahm und die So-
zialversicherung ein wesentliches Kernelement des Sozialstaates bis heute ist. 
Also ist eine fortwährende Anpassung der Sozialversicherung an die sozialen 
Anforderungen nur selbstverständlich. Komplexer wird die Aussage, wenn 
man sich von der Begrenzung auf die Sozialversicherung löst und allgemeiner 
„Versicherung“ als Baustein des Sozialstaates versteht. Dann ist Sozialversiche-
rung, zumal in ihrer konkreten Ausgestaltung, nur eine Alternative neben pri-
vatrechtlich organisierter Versicherung. Beide stehen dann unter dem gemein-
samen Dach des Sozialstaates zur Diskussion.2

Begrifflich ist dieser Betrachtungswinkel an die klassische Trias des Sozial-
rechts3 – Versicherung, Versorgung, Fürsorge – anschlussfähig, greift allerdings 
über die Grenzen des Rechtsgebietes „Sozialrecht“ hinaus. Damit wird nicht nur 
der heutigen Privatisierungstendenz entsprochen, wegen der eine Erweiterung 

1 Vgl. U. Davy, Pfadabhängigkeit in der sozialen Sicherheit, SDSRV 55 (2007), S. 103 ff., 
112.

2 Vgl. zu dieser übergreifenden Betrachtungsweise insb. H. Bogs, Die Sozialversicherung 
im Staat der Gegenwart, 1973; W. Leisner, Sozialversicherung und Privatversicherung – dar-
gestellt am Beispiel der Kran ken ver siche rung, 1974; M. Fuchs, Privatversicherung und Sozial-
versicherung, VSSR 1991, S. 281 ff.

3 G. Wannagat, Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts, 1965, S. 31 ff.
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sozialrechtlicher bzw. sozialstaatlicher Überlegungen auf die Privatversicherung 
unvermeidlich ist. Auch historisch stand neben der Sozialversicherung immer 
private Versicherung zur Diskussion. Aus der Perspektive des Sozialstaates geht 
es stets um die dem Konzept der Versicherung innewohnende Möglichkeit, Be-
darfe durch Leistungen eines Kollektivs zu befriedigen und dadurch nicht den 
Einzelnen in einer konkreten Situation der Mittellosigkeit auszusetzen.

Bewusst wird hier der Begriff der Versicherung weit gefasst, auch wenn die 
Betrachtung sich auf diejenigen privaten Versicherungssparten beschränkt, die 
der Sozialversicherung vergleichbare Risiken absichern. Denn gerade die Be-
griffsdiskussion selbst – also die Frage danach, was Versicherung ist – war und ist 
teilweise noch heute der Ort, an dem die Auseinandersetzungen darüber geführt 
werden, wie Versicherung im Sozialstaat ausgestaltet sein soll. Sie bildet einen 
maßgeblichen Teil dieser Ausarbeitung und darf deshalb nicht durch eine Eng-
führung des Begriffes abgeschnitten werden. Aber nicht nur der Versicherungs-
begriff wird hier weit verwandt, sondern auch das diese Arbeit bestimmende 
Verständnis des Sozialstaates soll vorab offen gelegt werden. Die grundlegende 
Verpflichtung des Grundgesetzes auf den Sozialstaat erlaubt und verlangt, dass 
der Staat für die Bedarfslagen der Menschen – um weitere Komplikationen zu 
vermeiden, sollen Menschen, Bürger, Individuen etc. in diesem Zusammenhang 
synonym verwandt werden, obwohl in der sozialen Wirklichkeit gerade hier we-
sentliche Fragen bestehen – sensibel ist und Regime bereitstellt, mit denen sie be-
friedigt werden können. Die Form, in der dies geschieht, ist dabei offen. Katego-
rien wie Gewährleistungsstaat4 oder aktivierender Staat5 machen deutlich, dass 
nach heutigem Verständnis sozialstaatliche Verantwortung keineswegs durch 
unmittelbares Staatshandeln erfüllt werden muss, sondern auch die Bereitstel-
lung und Ausgestaltung einer geeigneten Rahmenordnung für eine „privat“, d.h. 
gesellschaftlich organisierte Leistungserbringung möglich ist.

In diesem Rahmen ist die Frage nach Versicherung im Sozialstaat immer die 
Frage danach, wie die Absicherung gegen sozial relevante Risiken organisiert 
wird und das bedeutet, wie die in diesen Bedarfsfällen erforderlichen Leistun-
gen finanziert werden. Fest steht dabei nur, dass diese Finanzierung nicht dem 
Einzelnen allein überlassen wird. Stattdessen übernimmt grundsätzlich die 
Versicherung die Finanzierung der Leistung, und ihre „Refinanzierung“ ist die 
eigentliche Frage. Kernelement dieser Refinanzierung ist die Umlage der Kos-
ten im Kollektiv der Ver sicher ten, wofür sich wiederum verschiedene Vertei-
lungsmaßstäbe anbieten. Daneben sind aber auch Elemente der Selbstbeteili-

4 M. Eifert, Grundversorgung mit Telekommunikationsleistungen im Gewährleistungs-
staat, 1998; s. insg. die Beiträge in G.F. Schuppert (Hrsg.), Der Gewährleistungsstaat – Ein 
Leitbild auf dem Prüfstand, 2005.

5 Vgl. z.B. T. Kingreen, Rechtliche Gehalte sozialpolitischer Schlüsselbegriffe: Vom da-
seinsvorsorgenden zum aktivierenden Sozialstaat, SDSRV 52 (2004), S. 7 ff. m.w.Nw.
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gung oder der staatlichen Kostenübernahme möglich.6 All dies steht immer 
wieder neu zur Diskussion. Aktuell lassen sich z.B. aus der Reform der Kran-
ken ver siche rung die Ausgliederung der Krankengeldleistungen aus der paritä-
tischen Finanzierung der gesetzlichen Kran ken ver siche rung nennen, durch die 
innerhalb des Umlageverfahrens die Anteile der Lastentragung verschoben 
werden, oder die Forderung nach der Steuerfinanzierung der Kinderversiche-
rung in der privaten Kran ken ver siche rung. Für die Rentenversicherung kann 
die Diskussion um die Anrechnung von Ausbildungsausfallzeiten angeführt 
werden, oder die staatliche Subventionierung der privaten Altersvorsorge ent-
sprechend der Kinderzahl im Rahmen der so genannten Riester-Rente. Fast je-
der einzelne Reformaspekt hat die Justierung der Finanzierung zum Gegen-
stand. Die erwähnten Punkte stellen deshalb nur Einzelbeispiele dar, die ver-
deutlichen, dass diese Finanzierungsfragen Sozial- und Privatversicherung 
gleichermaßen betreffen und für beide in der Diskussion stehen.

Die Bandbreite der Finanzierungsmöglichkeiten, die in der individuellen 
Lastentragung (ohne Versicherung) ihren Anfang und in einer staatlichen 
(steuer finanzierten) Kostentragung ihren Endpunkt hat, kann im gesamten 
Zwischenbereich der „versicherungsmäßigen“ Finanzierung sehr unterschied-
liche Ausprägungen annehmen. Je stärker der Versicherungsbeitrag am indivi-
duellen Risiko orientiert ist – idealiter exakt das Risiko genau dieser einmaligen 
Einzelperson wiedergibt – desto näher steht diese Ausgestaltung der Eigenfi-
nanzierung, von der sie sich dann dadurch unterscheidet, dass sie zeitlich vorge-
zogen wird. Umgekehrt bedeutet jeder Verzicht auf eine individuell präzisierte 
Risikokalkulation eine Verstärkung des Umlagemomentes. Wenn auf einer so 
gedachten Skala die Mitte durch pro Person einheitliche Beiträge – „Kopfpau-
schalen“ – gebildet wird, gleicht sich die Umlage der staatlichen Steuerfinanzie-
rung an, je mehr die individuelle Leistungsfähigkeit in die Beitragsbemessung 
einfließt.

Kernanliegen dieser Arbeit ist es, darzulegen, dass Entscheidungen für die 
jeweilige Finanzierung, also das Mehr oder Weniger an risikoabhängiger oder 
leistungsfähigkeitsbezogener Beitragsgestaltung, weder von Vorentscheidungen 
für eine private oder öffentlich-rechtliche Ausgestaltung abhängen noch von der 
Privat- oder Sozialversicherung innewohnenden Prinzipien. Beides wird häufig 
so vertreten. Private Versicherungen und ihre Organisationen wehren sozialpo-
litisch motivierte Vorgaben für die Vertragsgestaltung regelmäßig damit ab, dass 
die Privatversicherung nach anderen Mechanismen funktioniere als die Sozial-
versicherung und deshalb solchen Anforderungen nicht ausgesetzt werden dürfe. 
Besonders deutlich wird dies im Widerstand der privaten Kran ken ver siche rung 

6 Ob eine vollständige Staatsfinanzierung den Versicherungscharakter ausschließt, braucht 
an dieser Stelle nicht beantwortet werden.

Einleitung



4

gegen die Gesundheitsreform 2007.7 Aber auch für die öffentlich-rechtliche Or-
ganisationsform ist die These verbreitet, dass „das Versicherungsprinzip“ eine 
bestimmte Ausgestaltung der Finanzierung verlangt oder jedenfalls bestimmte 
Formen verbietet. Für die Sozialversicherung existiert eine intensive Diskus-
sion um „versicherungsfremde Leistungen“ bzw. um die Notwendigkeit, „dem 
Versicherungsprinzip“ besser Rechnung zu tragen.8 Die sachliche Berechtigung 
solcher Kritik oder solcher Forderungen steht in dieser Arbeit erst am Ende zur 
Debatte. Zuvor soll herausgearbeitet werden, dass mit dem Begriff der Versiche-
rung, dem Versicherungscharakter oder dem Versicherungsprinzip ursprüng-
lich etwas anderes diskutiert wurde als die heutige Frage nach den skizzierten 
Finanzierungsmodalitäten. Der erste Teil dieser Arbeit zeichnet deshalb die 
Diskussion um den Versicherungsbegriff seit Entstehung des modernen Ver-
sicherungswesens bzw. seit den Anfängen des Sozialstaats – oder kürzer: seit 
der Entstehung von Versicherung im Sozialstaat – nach. Dabei zeigt sich, dass 
Finanzierungsfragen, konkret die Kapitaldeckung oder das Umlageverfahren 
ebenso wie die staatliche Finanzierungsbeteiligung zwar ein wichtiger Streit-
punkt waren, aber dennoch einen Teilaspekt in einem übergeordneten Zusam-
menhang darstellten. Die eigentliche Kernfrage, die bei der Diskussion um den 
Versicherungsbegriff ausgefochten wurde, ist die staatlicher Überwältigung des 
Versicherungswesens oder allgemeiner der Organisation der individuellen Risi-
koabsicherung. In liberaler Konstruktion geht es um die Abgrenzung zwischen 
Gesellschaft im Sinne gesellschaftlicher Selbstregulierung und Staat. „Versiche-
rung“ wird hierbei zu einer Form gesellschaftlicher, also staatsferner Risikoab-
sicherung, die das Eintreten des Staates verzichtbar macht. Indem der Staat sich 
selbst der Versicherungsform bedient, läuft die kategoriale Trennung von Staat 
und Gesellschaft und die damit verbundene Begrenzung des Staates Gefahr, sich 
aufzulösen.

Tatsächlich liegt dem Grundgesetz nach dem hier zugrundegelegten Sozial-
staatsverständnis keine solche Trennung von Staat und Gesellschaft zugrunde. 
Dem Staat steht die grundsätzliche Kompetenz zur Gestaltung der gesellschaft-
lichen Sozialordnung zu. Erst auf einer zweiten Stufe eröffnen sich deshalb die 
bekannten Abgrenzungsmuster des Liberalismus oder auch der Subsidiarität.9 
Sie können nicht verhindern, dass der Staat einen bestimmten Lebensbereich 

7 Vgl. http://www.pkv-zur-reform.de (07.09.2007); der Widerstand führte zu kanpp 30  
– im wesentlichen wortgleichen – Verfassungsbeschwerden, die erst fünf hat das Bundesver-
fassungsgericht mit Urteil vom 10.06.2009 in vollem Umfang zurückgewiesen, s. NJW 2009, 
2033 ff.

8 Vgl. nur die fast zeitgleich erschienen Habilitationsschriften C. Rolfs, Das Versiche-
rungsprinzip im Sozialversicherungsrecht, 2000; F. Hase, Versicherungsprinzip und sozialer 
Ausgleich, 2000; H. Butzer, Fremdlasten in der Sozialversicherung, 2001; J. Becker, Transfer-
gerechtigkeit und Verfassung, 2001.

9 Hierzu H. F.  Zacher, Das soziale Staatsziel, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HBStR II, 
32004, S. 659 ff., Rn. 25 ff.
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regelt, sondern entfalten ihre Wirkung auf der Ebene dessen, wie diese Rege-
lung ausgestaltet ist. Konkret für Versicherung im Sozialstaat bedeutet dies, 
dass es nicht in Frage steht, ob es Sicherungssysteme gegen Risiken gibt, die so-
zial relevant sind. Zur Diskussion steht erst, wie staatsfern oder -nah dieses 
Siche rungssystem ist und besonders seine konkrete Ausgestaltung. Dieser Wan-
del des „Streitgegenstands“ bewirkt, dass die bisherige Diskussion um den Ver-
sicherungsbegriff Anfang der 1960er Jahre ihre ursprüngliche Bedeutung ver-
liert und dementsprechend verebbt.

Stattdessen fokussiert die Auseinandersetzung die jeweilige Ausgestaltung 
der Sozialversicherung einerseits und der Privatversicherung andererseits. 
Hauptstreitpunkt in der Sozialversicherung ist letztlich die Finanzierung. 
Der Versicherungscharakter oder das Versicherungsprinzip werden nun zu 
Argumenten für bestimmte Finanzierungsforderungen, deren Kern die Ab-
wehr von Umverteilung zwischen den Ver sicher ten ist. Diese Diskussion um 
die gerechte Beitragsbelastung wird im zweiten Teil dieser Arbeit nachge-
zeichnet. Dabei wird zunächst der Frage nach einer gerechten Prämie in der 
Privatversicherung nachgegangen. Dies ist zum einen deshalb geboten, weil in 
der Sozialversicherung für das Versicherungsprinzip häufig auf die Mechanis-
men, Ergebnisse oder Annahmen der Privatversicherung zurückgegriffen 
wird. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass hierbei einige Vorstellungen 
über die Privatversicherung letztlich nicht zutreffen. Zum anderen lässt sich 
eine wichtige Parallele zwischen sozial- und privatversicherungsrechtlicher 
Debatte in der zugrunde liegenden Fragestellung feststellen. Stets geht es 
nämlich darum, die Beitragslast einer Versicherung – sowohl der Privat- als 
auch der Sozialversicherung – aus der Perspektive des einzelnen Betroffenen 
zu rechtfertigen. Am deutlichsten drückt sich dies in der Formulierung eines 
Äquivalenzprinzips aus, das sowohl die Privatversicherung für sich in An-
spruch nimmt, als auch in der Sozialversicherung wesentlich sein soll. Grund-
idee des Äquivalenzgedankens ist, dass eine Leistungspflicht durch einen ihr 
wertmäßig entsprechenden (Gegen-)Leistungsanspruch gerechtfertigt ist. 
Maßstab hierfür ist gedanklich der individuelle Leistungsanspruch, der sich 
aus dem individuellen Risiko ergibt. Sowohl in der Privat- als auch in der So-
zialversicherung wird aber letztlich nicht diese individuelle Risikoäquivalenz 
zugrunde gelegt. Stattdessen wird in einem umfassenden Sinn ein Äquiva-
lenzverhältnis der jeweiligen „Gesamtleistungen“ konzipiert. In der Privat-
versicherung werden z.B. Sicherheitszuschläge und Rückstellungen sowie 
Beitragsrückerstattung und Überschussbeteiligung in das Äquivalenzverhält-
nis eingerechnet. In der Sozialversicherung werden verschiedene „Sekundär-
risiken“, wie der Einkommensausfall, als mitversichert angenommen, um das 
Äquivalenzverhältnis zwischen Beiträgen und Leistungen umfassender zu 
konstruieren. Im Ergebnis wird damit all das thematisiert und zu erklären 
versucht, was nicht dem streng individualistischen Risikoäquivalenzverhält-
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nis entspricht. Das Ziel, auf diese Weise objektiv bestimmbar, eventuell sogar 
verfassungsrechtlich abgeleitet ein Ergebnis darüber zu gewinnen, welche Prä-
mie bzw. welcher Beitrag gerecht sei, kann nicht erreicht werden. Damit wird 
erkennbar, dass sich die Diskussion um eine gerechte Prämie bzw. eine gerechte 
Beitragsbelastung letztlich um die Rechtfertigung von Umverteilung dreht. 
Der Berufung auf eine so oder anders interpretierte Äquivalenz kommt dabei 
eine Platzhalterfunktion für die jeweiligen Gerechtigkeitsvorstellungen zu.

Nachdem in den ersten beiden Teilen der Arbeit also die Diskussionen um 
Versicherung im Sozialstaat nachgezeichnet wurden und dabei erkannt wurde, 
dass die zugrunde liegenden Fragestellungen zum einen die Verortung von Ver-
sicherung zwischen gesellschaftlicher oder staatlicher Vorsorgeorganisation 
und zum anderen die Rechtfertigung von Umverteilung durch Abweichungen 
von einer gedachten individuellen Risikoäquivalenz ist, sollen im dritten Teil 
auf diese Fragen Antworten entwickelt werden. Dafür wird das hier vertretene 
Sozialstaats- und Grundrechtsverständnis zum Ausgangspunkt genommen. 
Die Ausgestaltung der Privatversicherung und der Sozialversicherung lassen 
sich auf dieser Grundlage als unterschiedliche Regulierungsregime zur Ver-
wirklichung im Kern vergleichbarer Gewährleistungsziele verstehen. Die in der 
verwaltungswissenschaftlichen Diskussion aktuell entwickelten Muster unter-
schiedlicher Regulierungsziele, nämlich klassischer Markt- und Wettbewerbs-
förderung sowie sozialstaatlicher Funktion dieser Märkte, und hierfür einsetz-
barer Regulierungsinstrumente lassen sich auch hier wieder finden. Während 
das private Versicherungsrecht gerade für die Lebens- und insbesondere die 
Kran ken ver siche rung schon traditionell auch Regulierung zur Sicherung so-
zialstaatlicher Ziele kennt, lassen sich aktuelle Reformen der Sozialversiche-
rung als Versuche interpretieren, wettbewerbliche Steuerungseffekt auch wie-
der10 in der gesetzlichen Kran ken ver siche rung zu etablieren. Dem Gesetzgeber 
steht so ein Freiraum zu, der Patchwork-Lösungen erlaubt, deren Abgrenzung 
zwar stets in gewissem Maße willkürlich ist und die nicht zuletzt wegen der 
Wechselbezüglichkeit der Einzelsysteme kompliziert sind, die aber den histo-
risch gewachsenen institutionellen Interessen Rechnung tragen, und damit 
nicht vom Staat eine unmögliche Politik der tabula rasa fordern.

Unter diesen Rahmenbedingungen erfolgt die Rechtfertigung von Umver-
teilung in Sozial- und Privatversicherung grundsätzlich vergleichbar. Anliegen 
dieser Arbeit ist es, die Argumentationsmuster der Schutzbedürftigkeit und der 
Solidarität zu verabschieden. Sie dienen letztlich dazu, Grenzen der Sozial-
versicherung aufzuzeigen, entweder, indem die Versicherungsfreiheit mangels 
Schutzbedürftigkeit verlangt wird, oder, indem die Einbeziehung neuer Perso-

10 In der historischen Perspektive, die im ersten Teil dieser Arbeit entfaltet wird, waren 
gerade in der Kran ken ver siche rung gesellschaftliche Selbststeuerungsmechanismen vorhan-
den, die aber durch eine zunehmende Verstaatlichung des Krankenkassenwesens verloren 
gingen.
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nengruppen mit dem Mangel an solidaritätsstiftender Homogenität abgelehnt 
wird. Zur Rechtfertigung von Umverteilung tragen beide Argumente nicht. 
Zunächst erweitert dies den staatlichen Gestaltungsspielraum, weil der Gesetz-
geber beim Zuschnitt von Ver sicher tenverbänden und Verbandslasten nicht an 
gesellschaftlich vorgegebenen Homogenitäten oder ähnliches gebunden ist. Auf 
der anderen Seite eröffnet dies den Raum dafür, auch innerhalb der Sozialver-
sicherung Umverteilung umfassender Kontrolle am Maßstab der individuellen 
Grundrechte zu unterziehen. Ausgehend von einem individualistischen Äqui-
valenzverständnis, das die individuelle Risikoäquivalenz zur Grundlage hat, 
lassen sich vielfältige Umverteilungen in der Sozial- aber auch in der Privatver-
sicherung identifizieren. Dieser weite Bereich, der nun der Rechtfertigung be-
darf, erfährt diese durch Gemeinwohlgründe die vom Gesetzgeber definiert 
werden. Beispielsweise kann danach die kostenfreie Kindermitversicherung in 
den jeweiligen Kran ken ver siche rungssystemen nicht damit legitimiert werden, 
dass die jeweiligen Ver sicher tengruppen gegenüber „ihren“ Kindern Verant-
wortung tragen oder die Kinder der Ver sicher ten dem eigenen Vorsorgesystem 
nützen.11 Stattdessen bietet die Versicherung von Kindern als umfassendes Ge-
meinwohlziel einen Rechtfertigungsgrund dafür, dass der Staat Personen oder 
Organisationen diese Aufgabe und ggf. auch die entsprechenden Kosten über-
trägt oder auch hierfür Pflichten oder Zwangsverbände schafft. Der Gesetzge-
ber hat also grundsätzlich unabhängig von der Wahl des Regulierungsregimes 
die Möglichkeit, Umverteilungsmechanismen vorzugeben. Die Gestaltungs-
vorgaben der Grundrechte für den Gesetzgeber betreffen deshalb nicht so sehr 
die Zulässigkeit von Umverteilung, sondern verlangen stattdessen zum einen 
die Realisierung der verfassungsrechtlich gebotenen Gewährleistungsziele und 
zum anderen für die privatautonom handelnden Akteure die Gewährleistung 
einer funktionsfähigen Rahmenordnung.

Mit den so entwickelten Maßstäben lassen sich aktuelle Reformfragen, wie 
sie derzeit insbesondere für die gesetzliche und private Kran ken ver siche rung 
aufgeworfen sind, die aber grundsätzlich ebenso in anderen Bereichen, die zum 
Thema Versicherung im Sozialstaat zählen, differenziert beantworten.

11 So aber klingt es in den Urteilen BVerfG vom 03.04.2001 (Pflegeversicherung – genera-
tiver Beitrag), BVerfGE 103, 242 ff.; BVerfG vom 03.04.2001 (Pflegeversicherung – Versiche-
rungspflicht), BVerfGE 103, 197 ff., an.
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